Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-24/8219-K

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnNWGi.V. m. §32 Abs. 1 Nr.1,§4 Abs. 4 S.1 Nr. 1.
V. m. § 10a ARegV

wegen Anpassung der kalenderjdhrlichen Erlosobergrenze auf Grund eines Antrags auf Kapitalkosten-

aufschlag

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur fir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und

Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Beisitzer als Vorsitzenden Roland Naas,
den Beisitzer Stefan Tappe
und den Beisitzer Stephan Grohmann,

gegeneAA der Schleswig-Holstein Netz GmbH, Schleswag-Hein-Gas-Platz 1, 25451 Quickborn ver-
treten durch die GeschiftsfruAAng

- Antragstellerin -



am 20.04.2026 beschlossen:

1.) Dem Antrag auf Anpassung der kalenderjahrlichen ErlAsobergrenze des Jahres 2025 ge-
malk Anlage Al wird zum Teil stattgegeben. Die Antragstellerin ist berechtigt, ihre ka-
lenderjihrliche ErlAsobergrenze des Jahres 2025 um 17.246.649 € (Anlage Al) zu erhAA
hen. Im Ubrigen wird der Antrag abgelehnt.

2.) Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss ungeachtet einer zwischenzeit-
lich eingetretenen Bestandskraft hinsichtlich des zugrunde gelegten Eigenkapitalzins-

satzes fAr Neuanlagen, die bis zum 31.12.2023 aktiviert wurden, anpassen, wenn

a. der Netzbetreiber Beschwerde gegen die ablehnende Entscheidung der Beschluss-
kammer 4 mit dem Ziel einer Neufestlegung nach § 29 Abs. 2 EnWG des Eigenka-
pitalzinssatzes frA die 4. Regulierungsperiode eingelegt und nicht zurAckgenom-

men hat und

b. der Beschluss BK4-21-056 gegenAler dem Netzbetreiber entweder durch eine
rechtskraftige Entscheidung oder von der Beschlusskammer 4 der Bundesnetza-
gentur in der Weise abgedndert wird, dass andere Zinssatze festgelegt werden, als

dies im ursprAnglichen Beschluss BK4-21-056 vorgesehen war.

3.) Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss ungeachtet einer zwischenzeit-
lich eingetretenen Bestandskraft hinsichtlich des zugrunde gelegten Eigenkapitalzins-

satzes fAr Neuanlagen, die nach dem 31.12.2023 aktiviert wurden, anpassen, wenn

a. der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Beschlusskammer 4 der
Bundesnetzagentur zur Festlegung von Regelungen fir die Bestimmung des kal-
kulatorischen Eigenkapitalzinssatzes f A Neuanlagen im Kapitalkostenaufschlag

vom 17.01.2024 BK4-23-002 eingelegt und nicht zurlickgenommen hat und

b. der Beschluss BK4-23-002 gegenAler dem Netzbetreiber entweder durch eine
rechtskraftige Entscheidung oder von der Beschlusskammer 4 der Bundesnetza-
gentur aufgehoben und in der Weise abgeandert wird, dass andere Zinssatze fest-

gelegt werden, als dies im ursprAAglichen Beschluss BK4-23-002 vorgesehen war.

4.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.



Griinde
I

Die Antragstellerin hat mit ihren am 26.06.2024 eingegangenen Unterlagen einen Antrag auf Anpas-
sung der kalenderjihrlichen ErloberA&renze des Jahres 2025 gemiR § 4 Abs. 4 S.1 Nr. 1i.V.m. § 10a
ARegV gestellt. Die von der Antragstellerin beantragte Anpassung fAAdas Jahr 2025 betragt
19.467.166 € gemal dem korrigierten Erhebungsbogen vom 27.02.2026.

Der am 27.02.2026 (iber das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur Gibermittelte Erhebungsbogen
liegt der Entscheidung zu Grunde.

Die Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 09.03.2026 zu den von der Beschlusskammer als aner-
kennungsfihig angesehenen Werten angeht. AAie hat mit Schreiben vom 20.03.2026 zu der Anhérung
Stellung genommen. Sie bittet um die Aufnahme einer Anpassungszusage f Adie Eigenkapitalzinsen

f AAlie 4. Regulierungsperiode (BK4-21-056), da dieses Verfahren aus Sicht der Antragstellerin noch

nicht final entschieden is. I

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen.

IIL.

1 Vollstindige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Urteils

des Europiischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vor-
gaben und zur Anderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 (BGBL. I Nr. 405)
besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber
und der RegulierungsbehrAde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmiRigen Anwendung des
nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europdischen Gerichtshofs vom

02.09.2021, C-718/18.

1.1 Entscheidung des Europadischen Gerichtshofs

Der Europdische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative Regulierung
in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU)
2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschlieRlichen Zustandigkeit der nati-
onalen Regulierungsbehorde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europadische Gerichtshof der



vierten RgAe stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in
den Richtlinien vorgesehenen ausschlieRlichen Zusténdigkeiten der nationalen Regulierungsbehérde
verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festle-
gung der Bedingungen f AAlen Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschlieR-
lich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehérde zu-

gewiesen habe.

1.2 Gesetzesreform und Ubergangsregelung

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des EuGH vom 2.
September 2021 hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt und insbesondere die Zustandig-
keiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen
Vorgaben angepasst. Damit hat die RegulierungsbehArde mit Zuweisung der ausschlieRlichen Kom-
petenz fiir die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen frA den
Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach den unionsrechtlichen Bestimmun-

gen erforderliche Unabhdngigkeit erlangt.

Die Verordnungsermachtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21a EnWG a.F.
Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungsbehdrde ersetzt. Dabei
wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in

das EnWG iiberfrAAt und ergénzt.

Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf einer Uber-
gangszeit auer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschafts-
rechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des AuRerkrafttretens entspricht dem Ablauf der

vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028).

In der Ubergangszeit wurde der Regulierungsbehérde u.a. gemaR § 21 Abs. 3 S.5und § 21a Abs. 3 S.
4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz iibertragen. Andererseits ermlAAicht die Uber-
gangszeit, ein Uber fast 20 Jahre schrittweise entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive
der dazugehérigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls f Adie Zeit bis zum AuRerkraft-
treten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzufAhren. Laut
Gesetzgeber sollen hierdurch die f AAusreichende Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit
wichtige materielle Stabilitdt des Regulierungsrahmens gewahrleistet und bruchartige Entwicklungen

in der Rechtsanwendung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52).

Mittlerweile hat die GroRe Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur im Rahmen des NEST-

Prozesses Festlegungen zum Regulierungsrahmen ab der fiinften Regulierungsperiode auf der



Grundlage der aktuellen EnWG-Vorgaben erlassen bzw. konsultiert. Neben der Rahmenfestlegung
RAMEN Gas (GBK-25-01-2#1) gibt es zeitlich eng miteinander verknApfte Methodenfestlegungen,
die das zuknAftige Regulierungssystem detaillierter ausgestalten. Dies sind die Methodenfestlegun-
gen zum Ausgangsniveau (GasNEF, GBK-24-02-2#3), zur Kapitalverzinsung (GBK-25-02-3#1), zum
Effizienzvergleich Gas (GBK-25-02-2#1) und zum Xgen (GBK-24-02-3#4). Der Beginn des zeitlichen
Anwendungsbereichs der genannten neuen Festlegungen ist der fAnften Regulierungsperiode vorge-
lagert. Das erste Basisjahr, in dem die neuen Regelungen zur Anwendung kommen, ist im Bereich der
Gasverteilernetze das Jahr 2025. Der Systematik des Anreizregulierungsmodells folgend treten die
Regelungen dieser Festlegung also nicht erst nach AulRerkrafttreten der ARegV und der GasNEV in
Kraft, sondern beanspruchen zeitlich aufgrund der vorgelagerten KostenprAfung bereits wihrend der

vierten Regulierungsperiode mit Auswirkungen auf die fAnfte Regulierungsperiode Geltung.

F AAlie laufende vierte Regulierungsperiode bleiben die bisherigen Vorgaben der ARegV und der Gas-
NEV malgeblich, sofern nicht im Einzelfall eine Sonderregelung zum zeitlichen Anwendungsbereich

im Wege der Abweichungskompetenz getroffen wurde.

1.3. Interessenabwigung

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben
bleiben die auf Basis der bisher in § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Verordnungen f Aeine Uber-
gangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulierung halt die Bundesnetzagentur
zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren und verldsslichen Regulierungsrahmens
grundsatzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskompe-
tenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 und § 21a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maligeb-
lichen Vorgaben des Europdischen Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht

festgestellt und erkennt auch die Beschlusskammer nicht.

Ein KernstAA des national etablierten Regulierungssystems sind die fiinfjahrigen Regulierungsperio-
den im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. F Adie Dauer einer bereits laufenden Regulie-
rungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen f Adie gesamte Periode méglichst stabil bleibt.
Rechtsdnderungen wahrend einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuitat und
Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Ubergangsregelungen zur Weitergeltung der mate-
riell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden kAnnen. DarbAer hinaus erschwert eine
unklare Rechtslage im Ubergangszeitraum die notwendigen Investitionen in die Energieversorgungs-
netze und fiihrt zu Unsicherheiten nicht nur frA die regulierten Unternehmen, sondern auch fiir die

sonstigen Marktteilnehmer.



Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung
der Bedingungen u.a. fAr den Netzanschluss und den Netzzugang ,,mit ausreichendem Vorlauf vor de-
ren Inkrafttreten” festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und
Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch wArden substantielle Abweichungen vom etablierten
Regulierungsrahmen zu starken VerzerAAungen der laufenden, an die ErlAbergrenze ankniipfenden
und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen Verfahren fAhren. Die Festsetzung neuer
Regelungen durch die Regulierungsbehérde in einem transparenten und mgAlichst umfassenden Kon-
sultationsprozess nimmt einige Zeit in Anspruch. Laufende Verfahren kAnnten sich um Jahre verzAA
gern. Diese Gesichtspunkte waren mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnen-

markts und mit rechtsstaatlichen Grundsatzen schwerlich vereinbar.

2. Zustandigkeit

Die Bundesnetzagentur ist gemiR § 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zustindige RegulierungsbehrAde.
Die Zustdndigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG.

3. Ermiachtigungsgrundlage

Die Anpassung der ErlAfbergrenze der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.
V.m.§32Abs. 1Nr.1,§ 4 Abs. 4S. 1Nr. 1i.V.m.§ 10a ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang

stattzugeben.

Die beantragte Anpassung bedarf gemall § 29 Abs.1 EnWGi. V. m. §32 Abs.1 Nr.1,§4 Abs.4S.1
Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die RegulierungsbehrAde. Die Anpassung ist unter den Vorausset-
zungen des § 4 Abs.4S. 1 Nr. 1i.V. m. § 10a ARegV zu genehmigen.

4, Anspruch auf Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der kalenderjihrlichen ErlsA-
obergrenze gemall § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1i. V. m. § 10a ARegV. Sie hat die Anpassung frist- und formge-
recht beantragt und es entstehen ihr aufgrund von nach dem Basisjahr getdtigten Investitionen in den

Bestand betriebsnotwendiger AnlagengA/r Kapitalkosten.



4.1. Frist- und formgerechte Antragstellung

Voraussetzung f AAdie Anpassung der ErlAdbergrenze aufgrund der Beriicksichtigung eines Kapi-
talkostenaufschlags ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch den an-

tragsberechtigten Netzbetreiber.
Antragsberechtigung

Betreiber von Verteilernetzen und Fernleitungsnetzen kAnnen gemiR § 4 Abs. 4 S.INr. 1i.V.m. § 10a
ARegV eine Anpassung der Erlésobergrenze aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags beantragen. Ohne
Bedeutung ist, ob die ErlAsobergrenze des Netzbetreibers im Regelverfahren oder im vereinfachten
Verfahren nach § 24 ARegV festgelegt wurde. Die Antragstellerin ist Netzbetreiber und somit gemaf
§ 10a ARegV antragsberechtigt.

Antragszeitpunkt

Der Antrag auf Anpassung der ErlsAobergrenze nach MaRgabe des § 10a ARegV kann gem. § 4 Abs. 4
S. 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres f Adas folgende Kalenderjahr gestellt werden.

Antragsform

Nach § 10a Abs. 9 ARegV muss der Antrag des Netzbetreibers samtliche zur Berechnung des Kapi-
talkostenaufschlags nach den § 10a Abs. 1 bis 8 ARegV notwendigen Unterlagen enthalten.
Insbesondere sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten frA die nach dem Basisjahr in Betrieb
genommenen und geplanten betriebsnotwendigen Anlageger,AAdie jeweils in Anwendung gebrachte
betriebsgewAhnliche Nutzungsdauer nach Anlage 1 der GasNEV sowie f AAlie nach dem Basisjahr in
Betrieb genommenen oder geplanten betriebsnotwendigen AnlagegtAer von den Anschlussnehmern
gezahlten oder zu erwartenden Netzanschlusskostenbeitrage und Baukostenzuschiisse nach § 7 Abs. 2
S. 2 Nr. 4 der GasNEV anzugeben. Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend (,insbesondere®). Daneben
sind samtliche weiteren, fAr die PrAfung erforderlichen oder zweckmiRigen Unterlagen und Informa-
tionen dem Antrag beizufiigen.

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der Bundes-
netzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehenAAle Erhebungsbogen wurde unter Nutzung der aktu-
ellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten XLSX-Datei tibermittelt.
Dem Antrag wurden die frA die PrAfung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefiigt.

Antragszeitraum

Eine Anpassung der ErlAdobergrenze aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags erfolgt gem. § 4 Abs. 4
S.22.HS ARegV immer zum 01.01. des auf das Jahr der Antragstellung folgenden Kalenderjahres; gem.
§ 10a Abs. 1 S. 3 ARegV gilt eine Genehmigung stets bis zum 31.12. des auf den Antrag folgenden Ka-
lenderjahres. Damit gilt die vorliegende Genehmigung vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025.



Antragsgegenstand

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der kalenderjihrlichen ErlAMdbergrenze aufgrund eines Kapi-
talkostenaufschlags ist die Erhéhung der kalenderjahrlichen ErlsAobergrenze des auf das Jahr der An-
tragstellung folgenden Kalenderjahres. Die ursprAnglich von der Antragstellerin beantragte Anpassung
und die von ihr dargelegte Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags basierend auf den von ihr dargeleg-

ten Kapitalkosten ergibt sich aus Anlage Al dieses Beschlusses.

4.2, Materielle Voraussetzungen

Materiell setzt die Genehmigung eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag voraus, dass der Antrag-
stellerin Kapitalkosten aufgrund von nach dem Basisjahr getatigten Investitionen in den Bestand be-
triebsnotwendiger AnlagengeeA entstehen.

Kapitalkosten

Kapitalkosten sind in § 10a Abs. 1 S. 2 ARegV definiert. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkostenauf-
schlags nach § 10a Abs. 1 S. 1 ARegV sind danach die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen,
der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und Fremdkapital-
zinsen.

Relevante Investitionen

Im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags konnen gem. § 10a Abs. 1 S. 1 ARegV nur solche Kapitalkos-
ten berksiAAhtigt werden, die aufgrund von nach dem Basisjahr getitigten Investitionen in den Be-
stand betriebsnotwendiger AnlagengAZ&r entstehen. Erfasst sind grundsitzlich alle Neuinvestitionen
ohne Unterscheidung zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.

Beriicksichtigungsfiahige Anlagengiiter

BerAcksichtigungsfihige Anlagengiiter sind gem. § 10a Abs. 2 S. 1 ARegV diejenigen betriebsnotwen-
digen AnlagengAfer,
die ab dem 01.01. des Jahres, das auf das Basisjahr der jeweils anzupassenden ErlAsober-
grenze folgt, aktiviert werden
oder
deren Aktivierung bis zum 31.12. des Jahres, fiir das der Aufschlag genehmigt wird, zu erwar-

ten ist.

BerAcksichtigungsfihige AnlagengA/r sind dabei grundsitzlich solche Anlagengeeh, die auch bei der
Ermittlung des Kapitalkostenabzugs gemiR § 6 Abs. 3 ARegV BerAcksichtigung gefunden haben. Da-
mit sind auch Bestinde des immateriellen VermAZens sowie Buchwerte der GrundstAcke erfasst; sie

8



werden im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags mit den jeweiligen handelsbilanziellen Werten be-
rcAksichtigt. DarAler hinaus sind Anlagen im Bau - fiir diese wird im Rahmen des Kapitalkostenabzugs
gemall § 6 Abs. 3 ARegV ein vollstandiger Abgang im Folgejahr unterstellt - im Kapitalkostenaufschlag
mit ihrem Buchwert im jeweiligen Jahr zu bercAksichtigen. Somit wird beim Kapitalkostenaufschlag
der gesamte Bestand der Anlagen im Bau im Genehmigungszeitraum, wie er von der Antragstellerin
angegeben wurde, als Zugang berAcksichtigt und nicht nur die im maRgeblichen Jahr erstmalig akti-
vierten Anlagen im Bau. Zugleich bleiben die in Vorjahren angesetzten Anlagen im Bau unberAcksich-
tigt, da insoweit die in Betrieb genommenen Anlagen als Zuginge im AnlagevermeeAn berAcksichtigt
werden.

Die durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten werden gemaf § 20b GasNEV bundesweit
umgelegt. Der damit verbundene Walzungsmechanismus ist durch die Vertragspartner in § 7 und den
dazugehArigen Anlagen 6 und 7 der Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in
Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen (im Folgenden: KoV) vertraglich festgelegt worden.
Eine detaillierte Beschreibung des Walzungsprozesses erfolgt in dem BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden
»Kostenwalzung Biogas®“. Die durch die Einspeisung von Biogas bei den Netzbetreibern verursachten
Kosten werden entsprechend dieser Regelungen an alle Netzbetreiber im Bundesgebiet weitergege-
ben. Daher sind die durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten nicht zu berAcksichtigen.
Die von der Antragstellerin geltend gemachten Nachaktivierungen sind bercAksichtigungsfihig. Diese
werden der Berechnungsmethodik des Kapitalkostenaufschlags folgend wie eigenstindige Wirt-
schaftsgAr betrachtet und im Jahr der Nachaktivierung berksicAntigt.

Soweit mliAAch ist hinsichtlich der AnlagengA/r auf Ist-Daten abzustellen, im Ubrigen sind Planwerte
heranzuziehen. Dies bestimmt § 10a Abs. 2 S. 2 ARegV: Bis einschlieRlich des letzten abgeschlossenen
Kalenderjahres ist auf den tatsichlichen Bestand an betriebsnotwendigen AnlagengeeAn abzustellen
und im Ubrigen bis einschlieRlich des Jahres, fiir das die Anpassung der ErlAfobergrenze aufgrund des
Kapitalkostenaufschlags erfolgt, auf den zu erwartenden Bestand. Damit sind vorliegend Anlagengiiter
erfasst, die zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2025 aktiviert wurden oder voraussichtlich akti-
viert werden. FAr die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist auf Ist- und f Adie Jahre 2024 und 2025 auf Plan-
werte abzustellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin nur solche Anlagen-
geAk ihrem Antrag zugrunde gelegt hat, die sie tatsdchlich 2021 bis 2023 aktiviert hat bzw. tatsichlich
plant, 2024 bzw. 2025 zu aktivieren. Die Beschlusskammer behilt sich eine Riicknahme oder einen
Widerruf f AAlen Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass dies nicht der Fall ist.

Aufgrund der Systematik der Anreizregulierungsverordnung ist es mlicAAh, dass die im Rahmen des
Kapitalkostenaufschlags geltend gemachten Ist-Werte aufgrund von NetzAlergingen (vgl. Gliede-
rungspunkt 4.2.4) im Zeitablauf variieren kAnnen. Insoweit erfolgt eine abschlieRende PrAAing der vom

Antragssteller angegebenen Ist-Kosten erst mit Genehmigung des Regulierungskontos.



Uberdies ermittelt der Netzbetreiber gemiR § 5 Abs. 1a ARegV bis zum 30.12. des Jahres, das dem Ka-
lenderjahr folgt, fAr das der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, die Differenz aus dem geneh-
migten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er bei BercAk-
sichtigung der tatsachlich entstandenen Kapitalkosten ergibt. Die Differenz ist auf dem Regulierungs-
konto des Jahres, f AAlas der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, zu verbuchen. Die Beschluss-
kammer hat den vom Netzbetreiber ermittelten Regulierungskontosaldo nach § 5 Abs. 3 ARegV zu ge-
nehmigen und wird hierbei die tatsiachlich in den Jahren 2021 bis 2025 aktivierten AnlagengAter zu-
grunde legen.

BerAcksichtigungsfihig sind auch solche Anlagengiiter, die nicht vom Netzbetreiber selbst, sondern im
Falle von gepachteten VermeeAnsgegenstinden von Dritten aktiviert wurden oder voraussichtlich ak-
tiviert werden. Nicht berAcksichtigungsfihig sind Anlagengiiter, die nicht vom Netzbetreiber, sondern
von einem Dienstleister aktiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Die ErhAhung von Ka-
pitalkosten eines Dienstleisters wird eeAr das Dienstleistungsentgelt vollumfinglich abgegolten. Dies
gilt umso mehr, als dass Dienstleistungen im Wettbewerb beschafft werden kAnnen. Diese Rechtsauf-
fassung wurde vom BGH bestatigt (vgl. BGH, EnVR 59/19, S. 18 ff.).

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur frA MaRnahmen beantragt werden, die nach ihrer Art und ihrem
Volumen den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsatzen zufolge auch im Basisjahr ak-
tiviert worden sind bzw. waren. Die Aktivierungsgrundsatze sind stetig anzuwenden. Die Beschluss-
kammer geht davon aus, dass die Antragstellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie
behilt sich eine RAcknahme oder einen Widerruf f Aden Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass
die Aktivierungspraxis verandert wurde.

Sofern eine InvestitionsmaRnahme (iber die dritte Regulierungsperiode hinaus genehmigt worden ist,
darf gemall § 35 Abs. 6 S. 3 ARegV kein weiterer Kapitalkostenaufschlag genehmigt werden.

Die berAcksichtigungsfihigen AnlagengA/r sind der Anlage A2 zu entnehmen.

Netziiberginge

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur f Alnvestitionen genehmigt werden, die nach dem Basisjahr ge-
tatigt wurden. Investitionen, die bis oder im Basisjahr getatigt wurden, sind Bestandteil der festgeleg-
ten ErlsAobergrenze nach § 29 Abs. 1 ENWG i. V. m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV. In Zusammen-
hang mit nach dem Basisjahr stattfindenden NetzAZergingen bedeutet dies, dass die bis oder im Ba-
sisjahr getitigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den eeArgehenden
Netzteil betreffen, gemaR den Vorschriften des § 26 ARegV auf den aufnehmenden Netzbetreiber
Ubertragen werden.

Alle Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getdtigt wur-
den, sind nicht Bestandteil der festgelegten ErlAAbergrenze. F AMliese Investitionen kann der aufneh-

mende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag stellen.
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Findet beispielsweise ein TeilnetzergAAang zum 01.01.2025 statt, kann der aufnehmende Netzbetrei-
ber auch fAr eine Investition auf diesen iibergehenden Netzteil einen Kapitalkostenaufschlag beantra-
gen, der die durch den abgebenden Netzbetreiber aktivierten AnlagengAZr der Jahre 2021 bis 2024
(z.T. Planwerte) umfasst. Sind in diesem Beispiel bleibend die Anschaffungs- und Herstellungskosten
zum Zeitpunkt der Antragstellung zum 30.06.2024 noch nicht bekannt, kann der aufnehmende Netz-
betreiber seinem Antrag entsprechende Plan- bzw. Schatzwerte zu Grunde legen. Differenzen, die sich
aufgrund mgAlicher Abweichungen zu den tatséchlich aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten ergeben, werden auf dem Regulierungskonto verbucht.

Umgekehrt bedeutet dies f Aden abgebenden Netzbetreiber, dass sein Antrag auf Kapitalkostenauf-
schlag f Adas Jahr 2025 die abgehenden AnlagengAZr, die in den Jahren 2021 bis 2025 aktiviert wur-
den, nicht beinhalten darf.

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem Antrag keinerlei Anlagengee/A
geltend gemacht hat, die aufgrund eines NetzeAArgangs auf einen anderen Netzbetreiber (ibergegan-
gen sind. Sie behilt sich eine RAcknahme oder einen Widerruf f AAlen Fall vor, dass sich herausstellen

sollte, dass derartige Anlagengee/ in den Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind.

5. Hohe der Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze

Die HAhe der Anpassung der kalenderjihrlichen ErlAfdbergrenze des Jahres 2025 ergibt sich aus An-
lage Al.

Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags ist in § 10a Abs. 3 bis 8 ARegV geregelt. Die Formel zur
Berechnung ergibt sich explizit aus § 10a Abs. 3 ARegV:

Kapitalkostenaufschlag =
kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 Abs. 4 GasNEV
+ kalkulatorische Verzinsung nach § 10a Abs. 4 bis 7 ARegV
+ kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 10a Abs. 8 ARegV und § 8 GasNEV
Hierbei sind Grundlage fir die Ermittlung der einzelnen Berechnungsbestandteile stets die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der berAcksichtigungsfahigen AnlagengAter. Hierbei knAnen nur die
Kapitalkosten des Jahres in den Aufschlag einbezogen werden, f Adas der Kapitalkostenaufschlag be-

antragt wird.

5.1 Kalkulatorische Abschreibungen

F AAlie Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen gilt grundsitzlich die Vorgabe des § 6 Abs. 4
GasNEV fiir die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen f ANeuanlagen: Danach sind auch im
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Rahmen des Kapitalkostenaufschlags die bercAksichtigungsfihigen Anlagengiiter ausgehend von den
jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsme-
thode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quotienten
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 Gas-
NEV gewdhlten Nutzungsdauer.

Die BerAcksichtigung einer abweichend von Anlage 1 zur GasNEV kzA&ren Nutzungsdauer ist gemiR
Tenorziffer 2 und 3 S. 2 der Festlegung BK9-22/624 (,KANU*) f AANG-Anbindungsanlagen, welche ab
dem Jahr 2022 als Fertiganlagen aktiviert wurden oder noch werden, mliAAch. Demnach entspricht die
betriebsgewAhnliche Nutzungsdauer f ALNG-Anbindungsanlagen der erwarteten Betriebsdauer der
angeschlossenen LNG-Anlage, mindestens aber fiinf Jahre.

Die BerAcksichtigung einer abweichend von Anlage 1 zur GasNEV kzA&ren Nutzungsdauer ist gemiR
Tenorziffer 2 und 7 der Festlegung GBK-24-02-2#1 (,KANU 2.0“) im Hinblick auf betriebsnotwendige
Sachanlagegee/, die ab dem 01.01.2021 erstmals als fertiggestellte Anlage aktiviert wurden oder noch
werden, mgAlich. Demnach ist die niedrigste wiahlbare betriebsgewAhnliche Nutzungsdauer von Anla-
gegAZrn in der Gasversorgung f AAlle Anlagengruppen grundsitzlich 2035 minus t Jahre, wobei t das
Jahr der erstmaligen Aktivierung ist. Dies gilt nicht, sofern fAr eine Anlagengruppe die niedrigste in der
Anlage 1 zur GasNEV vorgesehene betriebsgewAhnliche Nutzungsdauer kleiner als die Nutzungsdauer
gem. Tenorziffer 2 S. 1 KANU 2.0 ist.

Ergianzend zur linearen Abschreibungsmethode nach § 6 Abs. Abs. 4 GasNEV kAnnen die kalkulatori-
schen Abschreibungen der Neuanlagen nach § 6 Abs. 4 GasNEV mittels der degressiven Abschrei-
bungsmethode nach den Bestimmungen von Tenorziffer 3 und 7 KANU 2.0 ermittelt werden.

GemiR § 6 Abs. 5S. 2 GasNEV ist die jeweils f Aeine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewAAn-
liche Nutzungsdauer unverdandert zu lassen. Die Antragstellerin hat Aktivierungen in der Anlagen-
gruppe ,,Betriebsgebaude® in den Jahren 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 sowie in der Anlagengruppe
,GrundstAcksanlagen, Bauten fiir Transportwesen® in den Jahren 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 an-
gegeben. Hierbei hat sie im Vergleich zu dem Antrag des Vorjahres abweichende Nutzungsdauern ge-
wahlt. Daher hat die Beschlusskammer zur Berechnung der anerkennungsfahigen Abschreibungen und
Restwerte der Anlagengruppe ,,Betriebsgebaude® der Jahre 2023 und 2024 sowie der Anlagengruppe
,GrundstAcksanlagen, Bauten f AAransportwesen® der Jahre 2023 und 2024 die Nutzungsdauern zu
Grunde gelegt, die bei der Genehmigung des Kapitalkostenaufschlags f Adas Jahr 2024 in Ansatz ge-
bracht wurden.

Die HhAe der anerkennungsfihigen Abschreibungen ist der Anlage A2 zu entnehmen.

5.2 Kalkulatorische Verzinsung

Gemal? § 10a Abs. 4 ARegV ist die kalkulatorische Verzinsung wie folgt zu ermitteln:
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Kalk. Verzinsung = kalkulatorische Verzinsungsbasis x kalkulatorischem Zinssatz

In § 10a Abs. 4 ARegV ist daneben auch geregelt, nach welchen Vorgaben die beiden Faktoren Verzin-
sungsbasis und Zinssatz zu ermitteln sind.

Verzinsungsbasis

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 10a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen Restbuchwerten
der bercAksichtigungsfihigen Anlagen bewertet zu historischen AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 Gas-
NEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Bei GrundstAA
cken, geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betragt der Jahresanfangsbestand Null, da diese -
anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. Diese Vor-
gehensweise steht nach Auffassung des OLG Disseldorf in Einklang mit den Vorgaben des § 10a
ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im Rahmen der Mittel-
wertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (Vgl. OLG DselAAdorf, Beschluss vom
07.03.2019, VI-3 Kart 166/17 [V], S. 45ff.).

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des Jahresanfangs-
und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskostenbeitrage (NAK) und der Baukostenzu-
schseAA(BKZ) gem. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV, die die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hin-
sichtlich der berAcksichtigungsfahigen AnlagengAter erhalten hat oder voraussichtlich erhalten wird.
Der BGH hat diese Vorgehensweise bestatigt (vgl. BGH Beschl. V. 05.05.2020, AZ EnVR 59/19 S. 24 ff.).
Auch bei den Netzanschlusskostenbeitragen und den Baukostenzuschissen ist soweit mAglich - d. h.
bis einschlieRlich des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres - auf Ist-Daten und im Ubrigen auf

Planwerte abzustellen (§ 10a Abs. 6 S. 3 ARegV).
Hieraus ergibt sich f AAlie Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungsbasis folgende Formel:
Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Restwerte_BKZ)
Die zugrunde gelegten Restwerte sind der Anlage A2 zu entnehmen.
Zinssatz

Die Berechnung des Zinssatzes folgt aus § 10a Abs. 7 ARegV. Der Zinssatz bestimmt sich als gewichte-
ter Mittelwert aus einem kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz und einem kalkulatorischen Fremdka-
pitalzinssatz. Dabei ist gem. § 10a Abs. 7 S. 1 ARegV der Eigenkapitalzinssatz mit 40 % und der Fremd-
kapitalzinssatz mit 60 % zu gewichten; auf Grundlage der ARegV zu unterstellen ist also eine Gewich-

tung von 40 % Eigenkapital und 60 % Fremdkapital.
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5.2.2.1. Eigenkapitalzinssatz

F AAden kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemiR § 10a Abs. 7 S. 2 ARegV der nach § 7 Abs. 6
GasNEV im Basisjahr und damit der fiir die jeweilige Regulierungsperiode geltende Zinssatz f ANeu-
anlangen anzusetzen (vgl. BGH Beschlse AAvom 05.05.2020, EnVR 26/19, S. 16 ff. und EnVR 59/19,
S.15ff)

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 17.01.2024, unter dem Akten-
zeichen BK4-23-002, f Adie Dauer der vierten Regulierungsperiode die Methodik zur Ermittlung des
kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatzes f Anach dem 31.12.2023 aktivierte Fertiganlagen oder Anla-
gen im Bau festgelegt.

F AAlie kalkulatorische Verzinsungsbasis ist der sich aus der Tenorziffer 1 b) der Festlegung BK4-23-
002 fir das jeweilige Anschaffungsjahr ergebende kalkulatorische Eigenkapitalzinssatz anzuwenden.
Demnach ergibt sich der Eigenkapitalzinssatz nach Steuern fiir Neuanlagen als Summe aus dem Durch-
schnitt der Monatswerte des jeweiligen Kalenderjahres der von der Deutschen Bundesbank verAffent-
lichten Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpapiere inldndischer Emittenten zuzlicAAh eines ange-
messenen Zuschlags zur Abdeckung netzbetreiberspezifischer unternehmerischer Wagnisse von 3

Prozent. Dieser wird mit einem Steuerfaktor von 1,226 multipliziert.

Als Anschaffungsjahr f Abereits fertiggestellte Anlagen ist das Kalenderjahr maRgebend, in welchem
das Anlagegut nach seiner Fertigstellung erstmals aktiviert wurde. Friihere Aktivierungen derselben
Anlage als Anlagen im Bau bleiben hierbei auRer Betracht. Im Ubrigen bleibt der kalkulatorische Ei-
genkapitalzinssatz fAr ein bestimmtes Anlagengut bei Kapitalkostenaufschlidgen fiir spatere Kalender-
jahre, in welchen dieses Anlagegut in der kalkulatorischen Verzinsungsbasis zu berksichtigAZen ist, un-

verandert (vgl. Tenorziffer 1 c) der Festlegung BK4-23-002).

Zur Berechnung dieses Eigenkapitalzinssatzes im jeweiligen Antragsjahr wird zunadchst ein Planwert
nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-002 herangezogen, soweit f Adas jeweilige Anschaf-
fungsjahr noch keine vollstandigen jahresscharfen Umlaufsrenditen nach Tenorziffer 1 b) der Festle-
gung BK4-23-002 vorliegen. Dieser Planwert basiert auf dem Durchschnitt der Monatswerte der zuvor
genannten Umlaufsrenditen des ersten Quartals des jeweiligen Antragsjahres. Nachdem der endgtiA&
anzusetzende Wert feststeht, wird der bis dahin angewendete Planwert durch den tatsichlich einge-
tretenen Zinssatz frA das Anschaffungsjahr sowohl fiir Ansitze in Folgejahren als auch bei der Bestim-

mung der Differenzen nach § 5 Abs. 1a ARegV ersetzt.

Der aktuellste Planwert nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-002 ist der zum Zeitpunkt der

Antragstellung auf Grundlage der von der Deutschen Bundesbank verfAfentlichten Reihen ermittelte
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Wert des ersten Quartals 2024 und betrigt im Antragsjahr f Adie Anschaffungsjahre 2024 und 2025
6,95 %.

Der Eigenkapitalzinssatz fAr Bestandsanlagen (Aktivierung bis zum 31.12.2023) liegt unverindert und
wie im Oktober 2021 festgelegt bei 5,07 %.

5.2.2.2. Fremdkapitalzinssatz

Die HhAe des FK-Zinses fiir Verteilnetzbetreiber bestimmt sich f AMbereits fertiggestellte Anlagen und
Anlagen im Bau/geleistete Anzahlungen fiir bis zum 31.12.2023 erfolgte Zugange gem. § 10a Abs. 7
S. 2 ARegV nach § 7 Abs. 7 GasNEV. Es ist der im Basisjahr f AAlie Berechnung der ErlAfdbergrenzen
der ndchsten Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser betrdgt in der vierten Regu-

lierungsperiode 2,03%.

F ARuginge ab dem 01.01.2024 hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur mit Beschluss vom
14.08.2023, unter dem Aktenzeichen BK4-23-001, die Methodik zur Ermittlung des kalkulatorischen
Fremdkapitalzinssatzes f AA/erteilnetzbetreiber f AAlie Dauer der vierten Regulierungsperiode festge-

legt (vgl. Tenorziffer 1 der Festlegung BK4-23-001).

Demnach ist f AAen kalkulatorischen Fremdkapitalzinssatz f AAnlagen, die nach dem 31.12.2023 erst-
malig aktiviert werden, das arithmetische Mittel aus den folgenden von der Deutschen Bundesbank
verfAfentlichten Umlaufsrenditen bzw. Zinsreihen anzusetzen (vgl. Tenorziffer 1 b) der Festlegung

BK4-23-001):

e Umlaufsrenditen inldndischer Inhaberschuldverschreibungen — Anleihen von Unternehmen

und

e Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften erAA 1 Million Euro, bei einer anfinglichen

Zinsbindung mit einer Laufzeit von iber einem Jahr bis zu finf Jahren.

Dieser kalkulatorische Fremdkapitalzinssatz ist f Adie kalkulatorische Verzinsungsbasis in dem nach
§ 10a Abs. 7 S. 1 ARegV bestimmten Umfang f AAlas jeweilige Anschaffungsjahr anzuwenden (vgl. Te-
norziffer 1 a) der Festlegung BK4-23-001). Dabei ist als Anschaffungsjahr f Abereits fertiggestellte
Anlagen das Kalenderjahr maligebend, in welchem das Anlagegut nach seiner Fertigstellung erstmals
aktiviert wurde. FrAhere Aktivierungen derselben Anlage als Anlagen im Bau bleiben hierbei auRer Be-
tracht. Im Ubrigen bleibt der kalkulatorische Fremdkapitalzinssatz fiir ein bestimmtes Anlagengut bei
Kapitalkostenaufschligen f Aspitere Kalenderjahre, in welchen dieses Anlagegut in der kalkulatori-
schen Verzinsungsbasis zu bercAksichtigen ist, unverindert (vgl. Tenorziffer 1 ¢) der Festlegung BK4-

23-001).
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Zur Berechnung dieses Fremdkapitalzinssatzes im jeweiligen Antragsjahr wird zunachst ein Planwert
nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-001 herangezogen, soweit f Adas jeweilige Anschaf-
fungsjahr noch keine vollstdndigen jahresscharfen Umlaufsrenditen bzw. Zinsreihen nach Tenorziffer
1 b) der Festlegung BK4-23-001 vorliegen. Dieser Planwert basiert auf dem Durchschnitt der Monats-
werte der zuvor genannten Umlaufsrenditen bzw. Zinsreihen des ersten Quartals des jeweiligen An-
tragsjahres. Nachdem der endgiiltig anzusetzende Wert feststeht, wird der bis dahin angewendete
Planwert durch den tatsichlich eingetretenen Zinssatz f Adas Anschaffungsjahr sowohl fiir Ansitze in

Folgejahren als auch bei der Bestimmung der Differenzen nach § 5 Abs. 1a ARegV ersetzt.

Der aktuellste Planwert nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-001 ist der zum Zeitpunkt der
Antragstellung auf Grundlage der von der Deutschen Bundesbank verfAfentlichten Reihen ermittelte
Wert des ersten Quartals 2024 und betrigt im Antragsjahr f Adie Anschaffungsjahre 2024 und 2025
3,87 %.

Die Antragstellerin ist in den gerichtlichen Vergleich zur Beendigung der Beschwerdeverfahren gegen
die Festlegung von Regelungen fiir die Bestimmung des kalkulatorischen Fremdkapitalzinssatzes f AA
Betreiber von Elektrizitdits- und Gasverteilernetzen im Kapitalkostenaufschlag (BK4-23-001 vom
14.08.23) einbezogen. Der Vergleich sieht vor, dass fiir Zuginge als Fertiganlagen im AnlagevermeA/n
des Jahres 2023 ein Fremdkapitalzinssatz in HhAe von 3,2 % anzusetzen ist. Dadurch werden simtliche
Umbuchungen des Jahres 2023 aus den Anlagen im Bau in Fertiganlagen sowie die im Jahr 2023 direkt
als Fertiganlagen gebuchten Anlagen in den Folgejahren mit einem hAheren Zinssatz berAcksichtigt.
F AAlie Genehmigung des vorliegenden Kapitalkostenaufschlags erfolgt der Ausgleich zwischen dem
Fremdkapitalzinssatz, der fiir Zuginge als Fertiganlagen im AnlagevermAZen des Jahres 2023 nach §
10a Abs. 7 S. 3 ARegV bestimmt wurde (2,03 %) und dem im Vergleich vereinbarten Fremdkapitalzins-
satz (3,2 %) gemalk § 5 Abs. 1a ARegV (iber das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf dem Regu-

lierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst.

Der insgesamt anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich demnach wie folgt:

Anschaffungsjahr/ Zinssatz 2021 2022 2023 2024 2025
Zinssatz EK-Anteil (40%) 5,07% 5,07% 5,07% 6,95% 6,95%
Zinssatz FK-Anteil (60%) 2,03% 2,03% 2,03% 3,87% 3,87%
Mischzins gerundet (gesamt) 3,25% 3,25% 3,25% 5,10% 5,10%
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5.3. Kalkulatorische Gewerbesteuer

Die Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ist in § 10a Abs. 8 ARegV i. V. m. § 8 GasNEV ge-
regelt. FrA die Ermittlung ist das Produkt aus der mit 40 % gewichteten kalkulatorischen Verzinsungs-
basis und dem kalkulatorischen EK-Zins zu bilden; daneben sind die Gewerbesteuermesszahl und der
Gewerbesteuerhebesatz aus dem Basisjahr zu verwenden. Es ist der Hebesatz anzugeben, der im Ba-
sisjahr fAr den Eigentiimer des jeweiligen Anlagengutes galt; hierbei ist auf den Netzeigentiimer abzu-

stellen, der zum 31.12. des auf den Antrag folgenden Jahres EigentAAer der Anlage sein wird.

GemaR § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich sachgerecht
zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz gebracht werden. Bei der
Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grund-
lage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berksiAAhtigt. Bei dem von der Bun-
desnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatzen handelt es sich um Zinssadtze nach Gewerbesteuer
und vor KpArschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei
sich selbst erfolgt nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfiahige Ge-
werbesteuer ist allein nach den kalkulatorischen Mal3staben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netz-
spezifischen Gewinn- und Verlustrechnung als zusatzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen
den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -
verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage f Aden kalkulatorischen Gewerbesteueransatz.
Dies ist von der hochstrichterlichen Rechtsprechung bestatigt worden (siehe etwa BGH vom
14.08.2008, KVR 34/07, Rn. 86 ff.). Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zu-
satzliche BerAcksichtigung von weiteren Zurechnungen und KzuAgen bei der Bemessungsgrundlage
verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). Eine zusitzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die
Gewerbesteuer ("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14, Rn. 46).

Dementsprechend ergibt sich folgende Formel:

Kalk. GewSt = Eigenkapitalzinsen x 0,035 x Hebesatz

Die kalkulatorische Bemessungsgrundlage ist damit der 40%ige Eigenkapital-Anteil. Der die 40 % eeAr-
steigende Anteil des Eigenkapitals flieft nach dem expliziten Wortlaut der Verordnung nicht in die
Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ein. Der BGH hat bestatigt, dass das die Eigenkapi-
talquote von 40 % Uibersteigende Eigenkapital bei der Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer

unberksiAAhtigt bleibt (vgl. BGH, EnVR 26/19, S. 19 ff.).

17



6. Riickwirkende Festlegung

Die rickwirkende Festlegung des Kapitalkostenaufschlags nach dem 01.01.2025 ist zuldssig und recht-
makig.

Art. 41 Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG sieht vor, dass die RegulierungsbehrAden befugt sind, vor-
l3ufig geltende Ubertragungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und iiber geeig-
nete AusgleichsmalRnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzAZert. Wenn aber
vorlaufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der ErlobAZergrenze f A&in Kalenderjahr
zuldssig sind, muss auch eine riickwirkende endgiltige Festlegung von Erlésobergrenzen zuldssig sein
(vgl. OLG DsAseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, VI-3 Kart 175/14 [V], Rn. 118 ff., juris). Dies gilt gleicher-

maRen f Aden Kapitalkostenaufschlag, mit dem lediglich eine Anpassung der Erlésobergrenze erfolgt.

Eine vorlaufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer nicht zweckdien-
lich f Adas Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. Durch den vor dem 30.06. eines
Kalenderjahres der Regulierungsperiode verAffentlichten Erhebungsbogen war die Antragstellerin
rechtzeitig in der Lage, die wesentlichen Bestandteile des Kapitalkostenaufschlags f AAich zu bestim-
men und konnte diese somit ihrer Entgeltbildung des Jahres 2025 zu Grunde legen. Durch die Ver-AA
fentlichung des Hinweispapiers zur Beantragung des Kapitalkostenaufschlags waren der Antragstelle-
rin dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschlusskammer im Hinblick auf die BerAck-
sichtigung bzw. Nichtberiicksichtigung bestimmter Positionen bekannt. Zudem werden mAgliche Ab-
weichungen sachgerecht Gber die Methodik des Regulierungskontos ausgeglichen. Eine vorlaufige
Festlegung hatte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern lediglich die der
Antragstellerin bekannten und auch von ihr beantragten Tatsachen in Form eines vorlaufigen Beschei-
des formlich festgehalten. Im Gegenzug hitte eine vorldufige Genehmigung einen Mehraufwand so-
wohl auf Seiten der BehrAde und der Antragstellerin in Form von Erstellung und Zustellung der Be-
scheide sowie kritischer Durchsicht durch die Antragstellerin bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen

die vorlaufigen Festlegungen waren nicht auszuschlieRen.

Die Entscheidung ist auch verhaltnismalig. Die Entscheidung dient dem Zweck, entsprechend den
Vorgaben des EnWG, der ARegV und der GasNEV f Adas Jahr 2025 den Kapitalkostenaufschlag fest-
zulegen. Die riickwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden dadurch folgerichtige
Saldierungen mit Bezug auf das Jahr 2025 ermAAlicht. Die rAckwirkende Festlegung ist auch erforder-
lich, da ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht zur VerfuuAng steht. Die Entscheidung ist schlieR-
lich auch angemessen. Hierbei ist zu beachten, dass der Kapitalkostenaufschlag erhéhend auf die Er-
lobAZergrenze der Antragstellerin wirkt. Ohne rkAAwirkende Festlegung bestAnde somit fAr die An-
tragstellerin keine MliAAchkeit, den Kapitalkostenaufschlag f Adas Jahr 2025 im Rahmen des Abgleichs
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gemaR § 5 ARegV anzusetzen. Es bestiinde kein Rechtsgrund f Aeinen Kapitalkostenaufschlag. Somit

liegt die RcAkwirkung stets im Interesse der Antragstellerin.

III.

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung im Rah-
men der Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags den Zinssatz fAr Neuanlagen, die bis zum 31.12.2023
aktiviert wurden, zugrunde gelegt, der in dem Beschluss BK4-21-056 der Beschlusskammer 4 vom
12.10.2021 festgelegt worden ist. Die Antragstellerin hat die Neufestlegung dieses Beschlusses bei der

Beschlusskammer 4 begehrt. Gegen die diesbezAgliche Ablehnung fiihrt sie ein Beschwerdeverfahren.

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung im Rah-
men der Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags den Zinssatz fiir Neuanlagen, die nach dem
31.12.2023 aktiviert wurden, zugrunde gelegt, der in dem Beschluss BK4-23-002 der Beschlusskam-
mer 4 vom 17.01.2024 festgelegt worden ist. Gegen den Beschluss haben zahlreiche Netzbetreiber Be-

schwerde eingelegt.

Die unter Ziffer 2 und 3 tenorierten Regelungen zur Anpassung dieses Beschlusses hinsichtlich der
verwendeten Eigenkapitalzinssitze fAr Neuanlagen, dient der Vermeidung von Beschwerdeverfahren,
die unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensékonomie nicht sinnvoll sind. Ein Netzbetreiber soll sich
nicht veranlasst sehen, gegen den vorliegenden Beschluss rechtswahrend Beschwerde einzulegen, nur
um sich so die MgAlichkeit zu erhalten, von dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen die ableh-
nende Entscheidung der Beschlusskammer 4 mit dem Ziel einer Neufestlegung nach § 29 Abs. 2 EnWG
des Eigenkapitalzinssatzes und den Beschluss BK4-23-002 auch in diesem Verfahren zu profitieren. Die
Beschlusskammer mAchte mit den in Rede stehenden Regelungen somit vermeiden, dass dieser Be-
schluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde angegriffen und so einem gerichtli-
chen Verfahren zugefiihrt wird, um gegebenenfalls einen héheren als urspriinglichen Beschluss fest-
gelegten Eigenkapitalzinssatz zur Grundlage dieses Beschlusses zu machen. Gleichzeitig wird frA den
Fall, dass der Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen des verwendeten Eigenkapitalzinssatzes,
sondern auch wegen anderer Beschwerdepunkte angreift, sichergestellt, dass (iber die insoweit einge-
legte Beschwerde entschieden werden kann und das Abwarten einer abschliefenden gerichtlichen
Entscheidung und einer eventuellen Neufestlegung zu den festgelegten Eigenkapitalzinssdtzen nicht

erforderlich ist.

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenorziffer 2 und 3 getroffenen Regelungen so gestellt
werden, wie er stAnde, wenn er diesen Beschluss mit einer Beschwerde angegriffen, dabei die Anwen-

dung eines rechtswidrigen Eigenkapitalzinssatzes fiir Neuanlagen gertAA hitte und es zu einer
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Neufestlegung der Eigenkapitalzinssdtze kommt. Der Netzbetreiber soll insoweit weder besser noch
schlechter gestellt werden. Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber im Falle eines ihm gnAstigen Aus-
gangs des Verfahrens gegen die ablehnende Entscheidung der Beschlusskammer 4 mit dem Ziel einer
Neufestlegung nach § 29 Abs. 2 EnWG des Eigenkapitalzinssatzes und den Beschluss BK4-23-002 auch
von einem hAheren Zinssatz in diesem Verfahren wegen Anpassung der kalenderjahrlichen ErlobAZer-
grenze auf Grund eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag profitieren soll. Dies bedeutet aber gleich-
zeitig auch, dass die Beschlusskammer - schon im Interesse der Netznutzer - sicherstellt, dass im Falle
eines fiir den Netzbetreiber ungAnstigen Ausgangs seines Beschwerdeverfahrens etwaige den Kapi-
talkostenaufschlag reduzierende Effekte berAcksichtigt werden. Deshalb ist die Regelung so ausgestal-
tet, dass eine Anpassung sowohl kapitalkostenaufschlagerh6hend als auch -senkend vorgenommen

wird.

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors 2 und 3 in den Beschluss aufzunehmen, hat die Be-
schlusskammer insbesondere berAcksichtigt, dass diese Aufnahme der Regelung mit dem Einverstind-
nis des Netzbetreibers geschehen ist. Dieser wurde im AnhAAingsverfahren ausdriicklich auf die Auf-
nahme der Regelung hingewiesen. Dabei wurde er auch darauf hingewiesen, dass er aufgrund der Aus-
gestaltung der Tenorziffern 2 und 3 lit. a) (,eingelegt und nicht zurAckgenommen hat*) jederzeit die
MlicAAhkeit hat, durch die RkAAahme der Beschwerde eine Bedingung des Tenors nicht zu erflAlen

und so den Zustand herzustellen, in dem er sich ohne die tenorierte Regelung befinden wrAde.

IvV.

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid.

V.

Die Anlagen A1, Ala und A2 sind Bestandteil dieses Beschlusses.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben werden.
Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, Oberlandesgericht DseAAdorf (Hausanschrift: Ceci-
lienallee 3, 40474 DsAseldorf), einzureichen.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist f Adie BeschwerdebegrAndung betrigt einen Monat. Sie
beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des
Beschwerdegerichts verlingert werden. Die Beschwerdeschrift und die BeschwerdebegrAndung m-AA

sen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Beisitzer Beisitzer Beisitzer
als Vorsitzender

Roland Naas Stefan Tappe éiephan Grohmann
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Schleswig-Holstein Netz GmbH

Kapitalkostenaufschlag des Jahres 2025

Al des K:
Beantragter Genehmigter )
— - Differenz
|8 2i561 N |
Summe HE ElE §EN §= =5 I N I I EIN BN EEN EEPan
davon fiir I. kalkulatorische Abschreibungen II. Kalkulatorische Verzinsung Il ische V.
den des des weteren des Vermogens Zugénge der Anl: im B d geleist. Anzahl. bi: 31.12.23 Zugé der Anl; im B d geleist. Anzahl. ab dem 1.1.24 Bemessungs SR
~ Anlage- s LA T ugange der Anlagen im Bau und geleist. Anzahl. bis zum 31.12. ugénge der Anlagen im Bau und geleist. Anzahl. ab dem 1.1. il g S aufschlag
ey vermogens vermogens R Restwert1.1.24 [0 Mittelwert Verzinsun, Restwert1.1.24 [ o Mittelwert Verzinsuns
NB1
VP1

Betriebsnummer 12013924
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Schleswig-Holstein Netz GmbH

Ala Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung

Kapitalkostenaufschlag des Jahres 2025

Verzinsungsbasis (exkl. Anlagen im Bau) des jeweilligen Zugangsjahres

I T D D D D

Befriebsnummer 12013924

m__u

Sachanlagevermaogen

Grundstticke, grundsticksgl.
Rechte und immaterielle
Vermdgensgegenstande

Baukostenzuschiisse,
Netzanschlusskostenbeitrdge und
Investitionszuschiisse

zum 1.1.24 Zzum 31.12.24

Summe

davon fur

den Netz- |Zugangs;
eigentiimer jahr
NB1 2021
NB1 2022
NB1 2023
NB1 2024
NB1 2025
NB1 2026
NB1 2027
VP1 2021
VP1 2022
VP1 2023
VP1 2024
VP1 2025
VP1 2026
VP1 2027

zum 1.1.24 zum 31.12.24

zum1.1.24 Zum 31.12.24

gesamt

Mittelwert

kalkulatorische
Verzinsung
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Schleswig-Holstein Netz GmbH Kapitalkostenaufschlag des Jahres 2025 Betriebsnummer 12013924

A2 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und
kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermégens Gesamt [ | I ]

Angaben zur Anlage/Anl uppe AKHK te zum Ab i in

NB1 Betriebsgebdude

NB1 Betriebsgebdude

NB1 Betriebsgebdude

NB1 Betriebsgebdude

NB1 Betriebsgebdude

NB1 Fernwirkanlagen

NB1 Fernwirkanlagen

NB1 Fernwirkanlagen

NB1 Gaszahler der Verteilung

NB1 Gaszahler der Verteilung

NB1 Gaszahler der Verteilung

NB1 Gaszahler der Verteilung

NB1 Gaszahler der Verteilung

NB1 Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geréte); Ver
NB1 Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geréte); Ver
NB1 Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geréte); Ver
NB1 Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geréte); Ver
NB1 Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geréte); Ver
NB1 Grundstiicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen

NB1 Grundstiicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen

NB1 Grundstiicksanlagen, Bauten flir Transportwesen

NB1 Grundstiicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen

NB1 Grundstiicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen

NB1 Hardware

NB1 Hardware

NB1 Hardware

NB1 Hausdruckregler/Zahlerregler

NB1 Hausdruckregler/Zahlerregler

NB1 Leichtfahrzeuge

NB1 Leichtfahrzeuge

NB1 Leichtfahrzeuge

NB1 Leichtfahrzeuge

NB1 Leichtfahrzeuge

NB1 Leit- und Energietechnik (Mess-, Regel- und Zahleranlagen)
NB1 Leit- und Energietechnik (Mess-, Regel- und Zahleranlagen)
NB1 Regeleinrichtungen

NB1 Regeleinrichtungen

NB1 Regeleinrichtungen

NB1 Regeleinrichtungen

NB1 Regeleinrichtungen

NB1 Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD)

NB1 Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD)

NB1 Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD)

NB1 Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD)

NB1 Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD)

NB1 Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschiitzt <= 16 bar
NB1 Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschiitzt <= 16 bar
NB1 Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschiitzt <= 16 bar
NB1 Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschiitzt <= 16 bar
NB1 Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschiitzt <= 16 bar
NB1 Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschiitzt > 16 bar
NB1 Rohrleitungen/HAL Stahl PE ummantelt <= 16 bar

NB1 Schwerfahrzeuge
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Schleswig-Holstein Netz GmbH Kapitalkostenaufschlag des Jahres 2025

ben zur

/Anlage: AKHK Restwerte zum Abschreil en in

NB1 Schwerfahrzeuge

NE1 Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zahleranlagen
NB1 Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zahleranlagen
NB1 Software

NE1 Software

NE1 Software

NE1 Software

MNE1 Software

NB1 Verwaltungsgebiude

MNE1 Verwaltungsgebaude

MB1 Werkzeuge/Gerate

MNB1 Werkzeuge/Gerite

MB1 Werkzeuge/Gerate

NB1 Werkzeuge/Gerate

NB1 Werkzeuge/Gerate

VP1 Gaszahler der Verteilung

VP1 Gaszahler der Verteilung

VP1 Regeleinrichtungen

VFP1 Regeleinrichitungen

VP1 Regeleinrichitungen

VPi Regeleinrichtungen

VP1 Regeleinrichtungen

VP1 RohrleitungenfHAL Stahl kathodisch geschiitzt <= 16 bar
VP1 Rohrleitungen/HAL Stahl k i geschitzt <= 16 bar
VP1 RohrleitungenHAL Stahl kathodisch geschiitzt <= 16 bar
VP1 Rohrleftungen/HAL Stahl kathodisch geschirtzt > 16 bar
VP1 Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zahleranlagen

Betriebsnummer 12013824

Seite 4 von 4



	BK9-24/8219-K
	Beschluss 
	Gründe  
	I. 
	II. 
	1. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 
	1.1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs  
	1.2. Gesetzesreform und Übergangsregelung 
	1.3. Interessenabwägung  

	2. Zuständigkeit 
	3. Ermächtigungsgrundlage 
	4. Anspruch auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 
	4.1. Frist- und formgerechte Antragstellung 

	5. Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 
	5.1. Kalkulatorische Abschreibungen 
	5.2. Kalkulatorische Verzinsung 
	5.3. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

	6. Rückwirkende Festlegung 

	III. 
	IV. 
	V. 

	Rechtsbehelfsbelehrung 





